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1. Allgemeines
Schulungsunterlagen

Sowohl die Präsentation als auch die Briefwahlanleitung mit Musterwahlniederschriften für die OB-
Wahl und die Stadtratswahl und weiteren Anlagen sind auf der Homepage der Stadt Augsburg 
hinterlegt:

www.augsburg.de/infos-fuer-wahlhelfende  

Des Weiteren wird eine Schnellanleitung zur Verfügung gestellt.
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1. Allgemeines
Wahlbrief
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Inhalt (im Regelfall):

• Wahlschein

• Stimmzettelumschlag 
(mit Stimmzettel für die 
OB-Wahl und 
Stimmzettel für die 
Stadtratswahl)



1. Allgemeines
Inhalt des Wahlbriefes – Wahlschein:
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1. Allgemeines
Inhalt des Wahlbriefes – Stimmzettelumschlag:
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Vorderseite: Rückseite:



1. Allgemeines
Inhalt des Stimmzettelumschlags – Stimmzettel: 
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Stimmzettel - Stadtratswahl

Stimmzettel – 
OB-Wahl



1. Allgemeines
Wie setzt sich der Briefwahlvorstand zusammen?
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Der Briefwahlvorstand setzt sich aus

▪ dem Briefwahlvorsteher und/oder dessen Stellvertreter

▪ dem Schriftführer und/oder dessen Stellvertreter

▪ und den Beisitzern zusammen.

Hinweis: Bei den vorgenannten und nachfolgend genannten Begriffen handelt es sich um Funktionsbezeichnungen für die Mitglieder von Wahlorganen 
unabhängig von ihrem Geschlecht.



1. Allgemeines
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▪ Ausreichend kostenfreie Parkplätze stehen zur Verfügung

▪ Verpflegung am Wahltag und den darauffolgenden Auszählungstagen mit 
Speisen und Getränken erfolgt selbständig. Ein Catering vor Ort, bei 
welchem Speisen und Getränke käuflich erworben werden können, ist 
gegeben. 

▪ Es wird empfohlen einen Taschenrechner zur Erleichterung der Additionen 
mitzubringen.



1. Allgemeines
Grobablauf am Wahlsonntag, 08.03.2026

Bis 14:00 Uhr   ➔ Ankunft im Messezentrum Halle 1 und Aufsuchen der 
    Tischinsel mit den bereits vorbereiteten benötigten Utensilien 
    und Wahlbriefen

Zwischen 14:00 Uhr  ➔ vorbereitende Tätigkeiten und Behandlung der roten           
und 18:00 Uhr   Wahlbriefe

Ab 18:00 Uhr bzw. 

nach Freigabe   ➔ Auszählung der Kommunalwahl

• Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
OB-Wahl ( mit Erster Schnellmeldung)

• Zweite Schnellmeldung (Stadtratswahl)

• Abschlussarbeiten am Wahlabend   
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1. Allgemeines
Grobablauf am Montag, 09.03.2026, und Dienstag, 10.03.2026

Bis 08:00 Uhr   ➔ Ankunft im Messezentrum Halle 1 und Aufsuchen der 
    Tischinsel mit den Wahlunterlagen für die Stadtratswahl

    ➔ Fortsetzung der Auszählung der Stadtratswahl und Abschluss 

   des Briefwahlgeschäfts   
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2. Vorbereitungsphase
Ablauf am Wahlsonntag, 08.03.2026

Bis 14:00 Uhr   ➔ Ankunft im Messezentrum Halle 1 und Aufsuchen der 
    Tischinsel mit den bereits vorbereiteten benötigten Utensilien 
    und Wahlbriefen

    ➔ Wahlvorsteher bzw. dessen Stellvertreter holt die noch 
    benötigten Unterlagen (Beschlussaufkleber, Umschläge, etc.) an 

   der Materialausgabe ab

▪ Hallen-/Lagepläne, aus welchen die Lage der Stimmbezirke ersichtlich ist

▪ Tischschilder mit Wahlbezirksnummer sind vorhanden

▪ Berater der Stadt Augsburg vor Ort 
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2. Vorbereitungsphase
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Hallenplan

Eingang

Materialausgabe



2. Vorbereitungsphase
Beschlussfähigkeit bis 18:00 Uhr und Belehrungen

▪ Feststellung, ob der Wahlvorstand vollzählig ist:

• Es sollten idealerweise alle Mitglieder des Briefwahlvorstandes anwesend sein – 
mindestens 3 müssen aber anwesend sein (darunter jeweils Wahlvorsteher, Schriftführer 
oder deren Stellvertretung!), nur dann ist der Briefwahlvorstand beschlussfähig. Dies gilt 
sowohl während der Vorbereitungsphase von 14:00 bis 18:00 Uhr als auch ab 18:00 
Uhr.

• Fehlt ein Mitglied zur Beschlussfähigkeit, ist ein Berater der Stadt Augsburg zu 
verständigen.

• Bei Stimmengleichheit entscheidet Stimme des Briefwahlvorstehers.

▪ Belehrung der Mitglieder im Wahlvorstand über die unparteiische Wahrnehmung und 
Verschwiegenheit

▪ Überprüfung, ob die Wahlurne leer ist. 
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2. Vorbereitungsphase
Niederschrift, Seite 1
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Briefwahlbezirk und 
Gemeinde müssen 
eingefügt sein!

Sowohl in der 
Niederschrift für die 
OB-Wahl als auch für 
die Stadtratswahl 
sind bereits die 
Namen aller Mit-
glieder des Wahl-
vorstands vollständig 
einzutragen!



3. Behandlung der Wahlbriefe – bis 18:00 Uhr

▪ Rote Wahlbriefe ungeöffnet zählen und Anzahl in Niederschrift unter 2.3 vermerken

▪ Richtig adressiert? - Stadt Augsburg 

▪ Richtiger Briefwahlbezirk?

Für den Fall, dass ein Wahlbrief falsch einsortiert wurde, ist ein Berater hierüber zu informieren. 

Der Wahlbrief bleibt am Tisch und wird von einem Berater abgeholt.

▪ Mögliche Nachlieferungen zunächst mit Bleistift eintragen (unter 2.4.2), da bis kurz nach 18 Uhr noch 
die erst um 18 Uhr eingegangenen Wahlbriefe verteilt werden.

▪ Die Summe aller Wahlbriefe ist unter 2.4.3 zu bilden.

▪ Diese Zahlen werden sowohl in die Niederschrift der OB-Wahl als auch der Stadtratswahl 
eingetragen!
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Wahlbriefe zählen



3. Behandlung der Wahlbriefe – bis 18:00 Uhr
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Niederschrift, Seite 2

Hinweis: Zahlen 
sowohl in die 
Niederschrift 
der OB-Wahl 
als auch der 
Stadtratswahl 
eintragen!



3. Behandlung der Wahlbriefe

Wahlbriefe werden einzeln und nacheinander geöffnet!

Inhalt: Wahlschein, Stimmzettelumschlag 

➔ Zurückweisungsgründe?

➔Die Zahlen der beanstandeten, der nach besonderer Beschlussfassung zugelassenen und der 
zurückgewiesenen Wahlbriefe sind unter 2.5.1 der Wahlniederschrift zu vermerken! 
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Wahlbriefe öffnen und prüfen



3. Behandlung der Wahlbriefe

Wurden Bedenken 
erhoben, ist die 
Gesamtzahl dieser 
Wahlbriefe in beide 
Wahlniederschriften 
unter Ziffer 2.5.1 
einzutragen.

Seite 18

Zurückweisung oder Zulassung von Wahlbriefen
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3. Behandlung der Wahlbriefe

a) Wahlbriefumschlag enthält keinen oder 
keinen gültigen Wahlschein

➔ Hierzu zählen auch Wahlscheine, die für 
ungültig erklärt wurden. 

Ausnahme: Vermerk „nur noch gültig für die 
Stimmabgabe mittels Briefwahl“ ➔ Wahlbrief 
muss ausgewertet werden. 

➔ Der Wahlschein darf nicht im 
Stimmzettelumschlag gesucht werden!
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Zurückweisungsgründe (Wahlanleitung Nr. 2.5.1)



3. Behandlung der Wahlbriefe

▪ Amtlicher, von der Stadt Augsburg 
ausgestellter Wahlschein im Original

▪ Name und Siegel

▪ Wahlschein muss im Original vorliegen; 
Kopie oder Fax ist nicht ausreichend!

Seite 20

Zurückweisungsgründe (Wahlanleitung Nr. 2.5.1)

a) Wahlbriefumschlag enthält keinen oder 
keinen gültigen Wahlschein
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3. Behandlung der Wahlbriefe

b) Wähler oder Hilfsperson hat die vorgeschriebene Versicherung an Eides statt zur Briefwahl auf 
dem Wahlschein nicht unterschrieben
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Zurückweisungsgründe (Wahlanleitung Nr. 2.5.1)

Versicherung an 
Eides statt muss 
unterschrieben sein!

Kein 
Zurückweisungsgrund, 
wenn

• offensichtlich i.d. 
falschen Spalte 
unterschrieben wurde,

• das Datum fehlt,

• der Ort fehlt oder

• der Vorname bei der 
Unterschrift fehlt.
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3. Behandlung der Wahlbriefe

c) Wahlbriefumschlag enthält keinen Stimmzettelumschlag

d) Wahlbriefumschlag und Stimmzettelumschlag sind unverschlossen

Kein Zurückweisungsgrund, wenn nur einer der beiden Umschläge offen ist.

Seite 22

Zurückweisungsgründe (Wahlanleitung Nr. 2.5.1)
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3. Behandlung der Wahlbriefe

e) Stimmzettelumschläge nicht gleiche Anzahl Wahlscheine

Seite 23

Zurückweisungsgründe (Wahlanleitung Nr. 2.5.1)
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3. Behandlung der Wahlbriefe

e) Stimmzettelumschläge nicht gleiche Anzahl Wahlscheine

Seite 24

Zurückweisungsgründe (Wahlanleitung Nr. 2.5.1)
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3. Behandlung der Wahlbriefe

f) Es ist kein amtlicher oder überhaupt kein Stimmzettelumschlag benutzt worden

Seite 25

Zurückweisungsgründe (Wahlanleitung Nr. 2.5.1)
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3. Behandlung der Wahlbriefe

g) Stimmzettelumschlag weicht offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von 
den übrigen ab oder enthält einen deutlich fühlbaren Gegenstand

▪ Farbabweichungen oder Beschädigungen, die Rückschluss auf bestimmten Wähler zulassen

▪ Abweichung auch, wenn Stimmzettelumschlag dicker oder schwerer als gewöhnlich ist

▪ Achtung: wenn nur der rote Wahlbriefumschlag abweicht ➔ kein Zurückweisungsgrund!

Seite 26

Zurückweisungsgründe (Wahlanleitung Nr. 2.5.1)
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3. Behandlung der Wahlbriefe

▪ Ungültige Wahlbriefumschläge samt Inhalt 
verschließen 

▪ Beschlussaufkleber auf die Rückseite des Wahlbriefes 
und Zurückweisungsgrund ankreuzen

▪ Zurückgewiesene Wahlbriefe unter Ziffer 2.5.1.1 beider 
Wahlniederschriften (OB-Wahl und Stadtratswahl!) 
vermerken

▪ Zurückgewiesene Wahlbriefe fortlaufend 
nummerieren, in den entsprechenden Umschlag und 
als Anlage zur Wahlniederschrift der OB-Wahl 
aufnehmen

Seite 27

Behandlung der durch Beschluss zurückgewiesenen Wahlbriefe

!!! Achtung: vollständig zurückgewiesene 
Wahlbriefe sind KEINE Wähler und gelten auch 

nicht als ungültige Stimmen !!!
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3. Behandlung der Wahlbriefe

Seite 28

Niederschrift, Seite 3
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3. Behandlung der Wahlbriefe

Seite 29

Behandlung der durch Beschluss
zugelassenen Wahlbriefe

▪ Beschlussaufkleber auf die Rückseite des 
Wahlscheins und Grund der Zulassung angeben

▪ Stimmzettelumschläge ungeöffnet in die Urne legen

▪ Wahlscheine werden für die Zählung der Wähler 
benötigt und später als Anlage der Wahlniederschrift 
der Stadtratswahl beigefügt.

▪ Gesamtzahl der zugelassenen Wahlbriefe unter 2.5.1.2 
in beiden Wahlniederschriften vermerken
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3. Behandlung der Wahlbriefe

Seite 30

Behandlung der durch Beschluss zugelassenen Wahlbriefe

Achtung: Stimmzettel befindet sich offen im Wahlbriefumschlag (d.h. außerhalb des 
Stimmzettelumschlags)!

➔beschlussmäßig zulassen und wie in der Folie zuvor verfahren

➔Stimmzettel mit dem Vermerk „lag offen im Wahlbriefumschlag“ versehen, zurück in den 
Wahlbriefumschlag und später als Anlage zur Wahlniederschrift der Stadtratswahl 
beifügen.

➔Stimmzettelumschlag (dann i.d.R. leer) in die Urne legen und mit den anderen 
zugelassenen Stimmzettelumschlägen auswerten

➔Gesamtzahl in beide Wahlniederschriften unter 2.5.1.3 eintragen
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3. Behandlung der Wahlbriefe

Seite 31

Niederschrift, Seite 3

Summe der durch Beschluss 
zugelassenen und der durch 
Beschluss zurückgewiesenen 
Wahlbriefe entspricht dem 
Eintrag unter 2.5.1 
(=beanstandete Wahlbriefe)
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3. Behandlung der Wahlbriefe – zugelassene Wahlbriefe

Zugelassene Stimmzettelumschläge in die Urne

  

           ➔ 

 

Seite 32

Leere rote Wahlbriefe in den Papierkarton

Wahlscheine zählen und unter 3.2.3 in beide 
Wahlniederschriften eintragen
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4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

Die nachfolgenden Tätigkeiten gelten sowohl für die OB-Wahl als auch die Stadtratswahl.

Anzahl Stimmzettelumschläge entsprechend in beide Niederschriften eintragen (3.2.2) = Anzahl Wähler

und in beide Wahlniederschriften unter Ziffer 4.1 Buchstabe B übernehmen.

Achtung: 3.2.2 (Anzahl Stimmzettelumschläge) und 3.2.3 (Anzahl Wahlscheine) müssen 
übereinstimmen! Dies ist unter 3.2.4 der Wahlniederschriften zu bestätigen.

Seite 33

Zählen der Briefwähler insgesamt

Die Auszählung beginnt erst nach Freigabe durch 
die Briefwahlleitung und keinesfalls vor 18:00 Uhr!
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4. Ermittlung und Feststellung des 
Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

▪ Ungeöffnete 
Stimmzettelumschläge 
zählen und unter 3.2.2 und 
4.1, Buchst. B, eintragen 
(in beide Niederschriften!)

▪ Gleichzeitig Wahlscheine 
zählen und unter 3.2.3 
eintragen (in beide 
Niederschriften!)

Seite 34Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

Die nachfolgenden Tätigkeiten gelten sowohl für die OB-Wahl als auch die Stadtratswahl.

Stimmzettelumschläge werden geöffnet und Stimmzettel getrennt nach OB-Wahl und Stadtratswahl 
gelegt. 

Enthält ein Stimmzettelumschlag keinen Stimmzettel oder nur einen Stimmzettel, folgender Vermerk 
auf dem Stimmzettelumschlag:

„OB-Wahl + SR-Wahl fehlt“ oder

„OB-Wahl fehlt“ oder

„SR-Wahl fehlt“

Seite 35

Öffnen der Stimmzettelumschläge
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4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

Die nachfolgenden Tätigkeiten gelten sowohl für die OB-Wahl als auch die Stadtratswahl.

Anzahl der fehlenden Stimmzettel für die OB-Wahl ist in die Niederschrift der OB-Wahl, Ziffer 3.3.2  
einzutragen. 

➔ Fehlender Stimmzettel = ungültige Stimme für die OB-Wahl

Anzahl der fehlenden Stimmzettel für die Stadtratswahl ist in die Niederschrift der Stadtratswahl, 
Ziffer 3.3.2 einzutragen.

➔ Fehlender Stimmzettel = ungültige Stimme für die Stadtratswahl

Gekennzeichnete Stimmzettelumschläge in den entsprechenden Umschlag und als Anlage zur 
Wahlniederschrift für die Stadtratswahl nehmen.

Seite 36

Öffnen der Stimmzettelumschläge
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4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

Die nachfolgenden Tätigkeiten gelten sowohl für die OB-Wahl als auch die Stadtratswahl.

Stimmzettelumschlag enthält mehrere Stimmzettel für die OB-Wahl oder für die Stadtratswahl: gelten als 
ein Stimmzettel! Ist nur ein Stimmzettel oder mehrere Stimmzettel gekennzeichnet, ist Beschluss zu 
fassen!

Seite 37

Öffnen der Stimmzettelumschläge
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Stimmzettel sind nicht 
gekennzeichnet:

➔Ein ungültiger 
Stimmzettel

➔Stimmzettel 
zusammenheften

Mehrere Stimmzettel 
und nur einer 
gekennzeichnet:

➔ Nach 
Beschlussfassung eine 
gültige Stimme

➔ Gleichartige 
Stimmzettel 
zusammenheften

Mehrere Stimmzettel 
gleich gekennzeichnet

➔ Nach 
Beschlussfassung eine 
gültige Stimme

➔ Gleichartige 
Stimmzettel 
zusammenheften

Mehrere Stimmzettel 
ungleich 
gekennzeichnet:

➔Nach 
Beschlussfassung 
zählen diese als ein 
ungültiger 
Stimmzettel 

➔  Stimmzettel 
zusammenheften



4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

a) Gültige Stimmzettel, geordnet nach Bewerber

b) Nicht gekennzeichnete Stimmzettel und Stimmzettelumschläge (ohne Stimmzettel für die 
OB-Wahl) 

c) Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben (Beschlussfassung erforderlich)

Seite 38

Stapelbildung (vgl. Niederschrift, 3.4)
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4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

Stapel b) 

Nicht gekennzeichnete Stimmzettel und Stimmzettelumschläge (ohne Stimmzettel für die OB-Wahl) 
werden durch den Wahlvorsteher geprüft und angesagt, dass die Stimme ungültig ist.

Seite 39

Stapelbildung (vgl. Niederschrift, 3.4 bis 3.6)

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Stapel c)

Beschlussfassung über Gültigkeit oder 
Ungültigkeit: 

• Grund der Ungültigkeit bzw. Beschluss für 
welchen Bewerber eine Stimme gültig ist, 
wird auf dem Beschlussaufkleber vermerkt. 
Sofern keine Stimmeneinheit besteht, ist das 
Stimmenverhältnis anzugeben. Bezüglich der 
Auslegungsregeln wird auf die Anlage 1 zur 
Briefwahlanleitung verwiesen.

• Beschluss auf die Rückseite des Stimmzettels



4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

Stapel c)

Gültig erklärte Stimmzettel:

Gesondert zu den nach Bewerbern ausgelegten Stimmzettel zu Stapel a) (vgl. hierzu die Auslegungsregeln 
in Anlage 1 zur Wahlanleitung)

Ungültig erklärte Stimmzettel:

• Gesondert zu Stapel b)

• Stapel b) von 2 Mitgliedern des Wahlvorstands unabhängig voneinander zählen (Nicht gekennzeichnete 
Stimmzettel und Stimmzettelumschläge ohne Stimmzettel für die OB-Wahl + für ungültig erklärte 
Stimmzettel)

• Gesamtzahl der ungültigen Stimmzettel in Ziffer 4.2 Buchstabe C der Wahlniederschrift für die 
OB-Wahl eintragen + in Erste Schnellmeldung übernehmen

Seite 40

Stapelbildung (vgl. Niederschrift, 3.6 bis 3.7)
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4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

Stapel a)

• Zählen nach Bewerber (einschließlich der gesondert dazu gelegten Stimmzettel aus Stapel c)

• Ergebnisse unter Ziffer 4.2 Buchstabe D01, D02, usw. in die Wahlniederschrift für die OB-Wahl 
eintragen

• Gesamtzahl der gültigen Stimmen in Ziffer 4.2, Buchstabe D

• Ergebnisse in die Erste Schnellmeldung übernehmen

Seite 41

Stapelbildung (vgl. Niederschrift, 3.8)
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Achtung: 

Sämtliche durch Beschluss für ungültig oder für gültig erklärte Stimmzettel sind in den hierfür 
vorgesehenen Umschlag als Anlage zur Wahlniederschrift zu nehmen!



4. Ermittlung und Feststellung des 
Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
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Achtung: 

Summe der insgesamt gezählten 
Stimmzettel unter Ziffer 4.2, Buchstabe 
E entspricht Zahl der Stimmzettel unter 
Ziffer 3.2.2 und Zahl der Wähler unter 
Ziffer 4.1, Buchstabe B

leere (ungekennzeichnete) 
Stimmzettel  +

für ungültig erklärte Stimmzettel +

leere Stimmzettelumschläge 
(Stimmzettel OB-Wahl fehlt) +

------------------------------------------------- 
= Summe ungültige Stimmen



4. Ermittlung und Feststellung des 
Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

Ergebnis der OB-Wahl ist in die Erste 
Schnellmeldung zu übernehmen und noch vor 
abschließender Fertigstellung der 
Wahlniederschrift einem Beauftragten der Stadt 
Augsburg zur Kontrolle vorzulegen.

Seite 43

Schnellmeldung

Achtung: Die Schnellmeldung darf 
erst nach Erhalt eines grünen 
Punktes von einem Berater beim 
Infopoint abgegeben werden!

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



4. Ermittlung und Feststellung des 
Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

Seite 44

Schnellmeldung

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Schnellmeldung



4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

• Feststellung und Bekanntgabe des 
Ergebnisses

• Unterschrift auf den Niederschriften

Seite 45

Verpacken und Übergabe der Wahlunterlagen für die OB-Wahl

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

Achtung: 

Niederschrift ist vor Abgabe durch die Berater zu überprüfen; erst nach Vergabe eines grünen 
Punktes, kann die Niederschrift in den vorgesehenen Umschlag gelegt werden

Der Wahlniederschrift für die OB-Wahl sind folgende Unterlagen beizufügen:

• Unverschlossener Umschlag mit sämtlichen beschlussmäßig behandelten gültigen und ungültigen 
Stimmzetteln

• Vordruck für die Erste Schnellmeldung

• Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine

➔ In den entsprechenden Umschlag und nicht verschließen!
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Verpacken und Übergabe der Wahlunterlagen für die OB-Wahl

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

Stimmzettelpaket:

• Nicht beschlussmäßig behandelten gültigen Stimmzettel für die OB-Wahl nach Bewerbern in 
Streifbänder (beschriftet) gebündelt in den Papiersack

• Unverschlossener Umschlag mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln

• Paket zukleben und versiegeln und Nummer des Briefwahlbezirks auf dem Stimmzettelpaket anbringen

Wahlscheine:

• nicht beschlussmäßig behandelte Wahlscheine in den vorgesehenen Umschlag; verschließen und 
versiegeln!
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Verpacken und Übergabe der Wahlunterlagen für die OB-Wahl

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

Stimmzettelpaket und

Umschlag mit den zurückgewiesenen Wahlbriefen und

Umschlag mit den nicht beschlussmäßig behandelten Wahlscheinen und

Unverschlossener Umschlag mit Wahlniederschrift inkl. Anlagen

➔ dem Beauftragten der Stadt Augsburg bei der Paketabgabe übergeben

➔Mit der Übergabebestätigung können dann bei der Materialausgabe die restlichen benötigten 
Unterlagen für die Auszählung der Stadtratswahl abgeholt werden.

Achtung: Umschlag für die gekennzeichneten Stimmzettelumschläge ist NICHT abzugeben! 

Seite 48

Verpacken und Übergabe der Wahlunterlagen für die OB-Wahl

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



4. Ermittlung und Feststellung des 
Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl

Seite 49

Verpacken und Übergabe der 
Wahlunterlagen für die OB-Wahl

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Materialausgabe

Paketabgabe



5. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl

Bereits gezählt:

• Ungeöffnete Stimmzettelumschläge

• Zugelassene Wahlscheine

➔ Zahlen in Ziffer 3.2.2 und 3.2.3 und 
Ziffer 4.1. Buchstabe B (Wähler) der 
Wahlniederschrift für die Stadtratswahl 
vermerkt

Seite 50

Zählen der Wähler für die Stadtratswahl

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



5. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl

Stapel a)

Unverändert 
abgegebene gültige 
Stimmzettel 
(Listenwahl/Kopf-
leistenkreuz)

Seite 51

Stapelbildung

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



5. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl

Stapel b)

Innerhalb nur eines Wahlvorschlags veränderte gültige Stimmzettel (Einzelstimme mit und 
ohne Kopfleistenkreuz), z.B. durch

• Kreuz oder sonstige Kennzeichnung

• Zusätzliche Veränderungen innerhalb des Wahlvorschlags

• Ohne Kennzeichnung i.d. Kopfleiste, nur innerhalb des Wahlvorschlags

Für die Auswertung am Wahlsonntag kann vernachlässigt werden, ob sämtliche dem Wähler 
zustehende 60 Stimmen vergeben wurden.

Seite 52

Stapelbildung

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



5. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl

Stapel c)

Sämtliche übrige Stimmzettel:

• alle sonst veränderten, panaschierten Stimmzettel, 

• ungekennzeichnete Stimmzettel 

• und solche, die Anlass zu Bedenken geben

Seite 53

Stapelbildung

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



5. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl

Am Wahlabend:

Feststellung des Ergebnisses der unverändert abgegebenen Stimmzettel (Stapel a) und der 
innerhalb nur eines Wahlvorschlags veränderten Stimmzettel (Stapel b)

➔Stimmzettel des Stapel a und Stapel b getrennt nach Wahlvorschlägen sortieren und je Vorschlag 
(getrennt nach Stapel a und Stapel b) ein Häufchen bilden und die Stimmzettel zählen

➔ Zahlen in die Niederschrift unter Ziffer 4.2 Spalte 4 und 5 eintragen und jeweils die Summe bilden

Seite 54

Zweite Schnellmeldung

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



5. Ermittlung und Feststellung des 
Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Seite 55Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Es wird empfohlen, die Zahlen in Ziffer 
4.2, Spalte 4 und 5, zunächst mit Bleistift 
einzutragen, da sich evtl. die Zahlen am 
Montag nach nochmaliger Überprüfung 
noch ändern können!



5. Ermittlung und Feststellung des 
Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Seite 56Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Zweite Schnellmeldung

Ergebnis ist in die Zweite Schnellmeldung zu 
übernehmen und einem Beauftragten der Stadt 
Augsburg zur Kontrolle vorzulegen.

Achtung: Die Schnellmeldung darf 
erst nach Erhalt eines grünen 
Punktes von einem Berater beim 
Infopoint abgegeben werden!



5. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl

Nach Abgabe der Zweiten 
Schnellmeldung wird die 
Ergebnisermittlung 
unterbrochen und am 
nächsten Tag fortgesetzt 
(siehe Ziffer 5.1)

Achtung: 
Wahlniederschrift der 
Stadtratswahl ist bereits 
von allen am SONNTAG 
unter Ziffer 5.4 zu 
unterschreiben! 
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Unterbrechen der Ergebnisermittlung für die Stadtratswahl

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



6. Abschlussarbeiten am Wahlabend

Stimmzettel für die Stadtratswahl

• Unverändert abgegebenen und auf Häufchen gelegte Stimmzettel (Stapel a / Listenwahl) sind je 
Wahlvorschlag in Streifbänder einzuschlagen

• Nur innerhalb eines Wahlvorschlags veränderte abgegebene und auf Häufchen je Wahlvorschlag 
gelegte Stimmzettel (Stapel b) sind ebenfalls je Wahlvorschlag in Streifbänder einzuschlagen

• Übrige Stimmzettel (Stapel c) zusammen in einem Streifband einschlagen

➔ In den Karton legen

Seite 58

Verpacken der Wahlunterlagen für die Stadtratswahl
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6. Abschlussarbeiten am Wahlabend

Wahlniederschrift mit Anlagen:

• Umschlag mit den gekennzeichneten Stimmzettelumschlägen, wenn der Stimmzettelumschlag 
keinen oder nur einen Stimmzettel enthalten hat

• Zweite Schnellmeldung

• Evtl. durch Beschluss zugelassene Wahlscheine

• Zähllisten

• Unverschlossener Umschlag mit den beschlussmäßig behandelten gültigen und ungültigen 
Stimmzetteln

➔Alles zusammen in den entsprechenden Umschlag (nicht zukleben!) und ebenfalls in den Karton 
legen
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Verpacken der Wahlunterlagen für die Stadtratswahl
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6. Abschlussarbeiten am Wahlabend

Sonstige Wahlunterlagen

• Abrechnungsliste

• Textausgabe des GLKrWG/GLKrWO

• Box mit Schreib- und Siegelmaterial

• Umschlag mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln

• Übergabebestätigung 

• Streifbänder

➔ Ebenfalls in den Karton legen
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Verpacken der Wahlunterlagen für die Stadtratswahl

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Wann? 

Montag, 09.03.2026, und Dienstag, 10.03.2026, jeweils ab 8:00 Uhr

Wo? 

Halle 1 der Augsburger Messe

Es wird empfohlen, Taschenrechner zur Erleichterung der Additionen mitzubringen.

Seite 61

Allgemeines

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

▪ Feststellung, ob der Wahlvorstand vollzählig ist:

• Es sollten idealerweise alle Mitglieder des Briefwahlvorstandes anwesend sein – mindestens 3 
müssen aber anwesend sein (darunter jeweils Wahlvorsteher, Schriftführer oder deren 
Stellvertretung!), nur dann ist der Briefwahlvorstand beschlussfähig. 

• Fehlt ein Mitglied zur Beschlussfähigkeit, ist ein Berater der Stadt Augsburg zu verständigen.

• Bei Stimmengleichheit entscheidet Stimme des Briefwahlvorstehers.

▪ Belehrung der Mitglieder, welche noch nicht am Wahlsonntag eingesetzt wurden, über die 
unparteiische Wahrnehmung und Verschwiegenheit und Eintragung in Ziffer 1 der 
Wahlniederschrift

Seite 62

Zusammensetzung des Wahlvorstands

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Stapel a)

zweifelsfrei 
gültige 
Stimmzettel, auf 
denen nur ein 
Wahlvorschlag 
unverändert 
gekennzeichnet 
wurde (nur 
Kopfleistenkreuz
e), geordnet nach 
Wahlvorschlägen

Seite 63

Sortieren der Stimmzettel – Stapelbildung (vgl. Ziffer 3.4 der Niederschrift)

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Beispiel: 
Wahlvorschlag Nr. 2 wurde 
unverändert angenommen:

Die 3-fach aufgeführten sich 
bewerbenden Personen Dr. 
Straßer und Wutz
erhalten jeweils 3, die 2-fach 
aufgeführten sich bewerbenden 
Personen Leroux und
Brandl je 2 und die einfach 
aufgeführten sich bewerbenden 
Personen Palm,
Deimel, Glotz und Lehr je 1 
Stimme.



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Stapel b)

zweifelsfrei gültige Stimmzettel, 
die innerhalb nur eines 
Wahlvorschlags verändert 
gekennzeichnet wurden 
(Einzelstimmvergabe mit oder 
ohne Kopfleistenkreuz), geordnet 
nach Wahlvorschlägen (Sonntag)

Beispiel: Listenkreuz und 
Streichung einzelner sich 
bewerbender Personen

Seite 64

Sortieren der Stimmzettel – Stapelbildung 
(vgl. Ziffer 3.4 der Niederschrift)
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7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Stapel c)

zweifelsfrei gültige Stimmzettel, auf denen verschiedene Wahlvorschläge verändert 
gekennzeichnet wurden (Einzelstimmvergabe mit und ohne Kopfleistenkreuz)

Auf den folgenden Folien kommen nun verschiedene unter Stapel c fallende Beispiele (Achtung: in 
den Beispielfällen gibt es nur 14 Stimmen).
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Sortieren der Stimmzettel – Stapelbildung (vgl. Ziffer 3.4 der Niederschrift)
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7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl, Stapel c)
Kumulieren und Panaschieren ohne Überschreitung der Stimmenzahl (im Bespiel zu vergebende Stimmen sind 14!):

Seite 66Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Stimmzettel 
gültig:

9 Stimmen 
vergeben; 
kein 
Listenkreuz ➔ 
5 Stimmen 
nicht genutzt

Stimmzettel 
gültig:

Grundsatz: 
„Einzelstimm-
vergabe vor 
Listenkreuz“

Alle 14 zu 
vergebenden 
Einzelstimmen 
vergeben; 
➔Listenkreuz 
ist unbeachtlich



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl, Stapel c)

Seite 67Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Stimmzettel gültig:

➔ Zunächst Auswertung 
Einzelstimme 
(„Einzelstimmvergabe vor 
Listenkreuz“)

➔ dann Listenkreuz: Stimmvergabe 
nach der Reihenfolge (von oben 
nach unten)



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl, Stapel c)

Seite 68Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Stimmzettel gültig:

➔Grundsatz „Einzelstimmvergabe 
vor Listenkreuz“

➔Gesamtstimmzahl wurde durch 
Einzelstimmvergabe voll 
ausgenutzt; Listenkreuze 
unbeachtlich.



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl, Stapel c)
Kumulieren und Panaschieren, Listenkreuz und Streichen von sich bewerbenden Personen innerhalb der 
Stimmenzahl:

Seite 69Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Stimmzettel gültig:

➔ Zunächst Auswertung 
Einzelstimme 

➔ dann Listenkreuz: Stimmvergabe 
nach der Reihenfolge (von oben 
nach unten), wobei gestrichene 
Personen keine Stimme erhalten



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl, Stapel c)

Seite 70Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Stimmzettel gültig:

➔ Zwei Listenkreuze; nach Streichung 
verbleiben 13 Namen übrig. Die 
nicht gestrichenen Personen 
erhalten je 1, die jeweils 2-fach 
aufgeführten je 2 Stimmen

➔ACHTUNG: Stimmzettel wäre 
ungültig, wenn kein Listenkreuz 
angebracht wäre. 

Grundsatz: Streichen allein genügt 
nicht. Eine positive Willens-
bekundung ist immer erforderlich.



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl, Stapel c)

Seite 71Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Stimmzettel gültig:

➔Die dem Bewerber Moser über die 
zulässigen 3 Stimmen hinaus 
gegebenen Stimmen werden bei der 
Gesamtzahl mitgerechnet, d.h. sind 
vergeben.

➔Restliche 4 Stimmen (Listenkreuz), 
Stimmvergabe der Reihenfolge nach

➔ACHTUNG: Die dem Bewerber 
Moser über die zulässigen 3 
Stimmen hinaus gegebenen 2 
Stimmen sind ungültig (aber 
verbraucht).

Grundsatz: Auch ungültige Stimmen 
sind vergeben.

Eine Person erhält mehr als 3 Stimmen:



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl, Stapel c)

Seite 72Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Stimmzettel gültig:

➔ „Einzelstimmvergabe vor 
Listenkreuz“

➔ACHTUNG: Die nicht ausgenutzten 
Reststimmen können nicht 
„gerettet“ werden, weil bei 2 
Listenkreuzen nicht erkennbar ist, 
welchem Wahlvorschlag die 
Reststimmen zufallen sollen.



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Stapel d)

nicht gekennzeichnete Stimmzettel und Stimmzettelumschläge (ohne Stimmzettel für die 
Stadtratswahl)

Stapel e)

gekennzeichnete Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben und über die vom Wahlvorstand 
Beschluss zu fassen ist. Hierzu gehören auch gekennzeichnete Stimmzettel, die eindeutig ungültig 
sind.

Beispiele zu Stapel e) folgen in den nachfolgenden Folien.
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Sortieren der Stimmzettel – Stapelbildung (vgl. Ziffer 3.4 der Niederschrift)

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl, Stapel e)

Seite 74Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Zwei Listenkreuze ohne Einzelstimmvergabe:

Stimmzettel ungültig:

➔Gesamtstimmenzahl wurde 
überschritten.

➔Beschluss ist erforderlich (näheres 
hierzu später).



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl, Stapel e)

Seite 75Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Listenkreuz und Kumulieren in einem Wahlvorschlag; Gesamtstimmenzahl wird überschritten:

Stimmzettel ungültig:

➔Gesamtstimmenzahl wurde 
bereits durch die 
Einzelstimmvergabe 
überschritten.

➔Beschluss ist erforderlich (näheres 
hierzu später).



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl, Stapel e)

Seite 76Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl

Listenkreuz, Kumulieren und Panaschieren; Gesamtstimmenzahl wird überschritten:

Stimmzettel ungültig:

➔Gesamtstimmenzahl wurde 
bereits durch die 
Einzelstimmvergabe 
überschritten.

➔Beschluss ist erforderlich (näheres 
hierzu später).



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Stapel d) - Behandlung der nicht gekennzeichneten Stimmzettel 

Der Wahlvorsteher behandelt zunächst Stapel d) aus den nicht gekennzeichneten Stimmzetteln und 
den Stimmzettelumschlägen, die keinen Stimmzettel für die Stadtratswahl enthielten und sagt an, 
dass die Stimmabgabe ungültig ist.
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Stapelbildung - Reihenfolge
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7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Stapel e) Behandlung der gekennzeichneten 
Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben:

• Beschlussfassung über Gültigkeit oder 
Ungültigkeit der Stimmzettel; auch dann, wenn 
Ungültigkeit eindeutig gegeben ist! Grund für die 
Gültigkeit oder Ungültigkeit ist auf der Rückseite 
des Stimmzettels zu vermerken 
(Beschlussaufkleber). Ist der Beschluss nicht 
einstimmig: Stimmverhältnis angeben.

• Auffindung von Stimmzettel, welche zu Stapel a) 
bis c) gehören ➔ diese zu dem entsprechenden 
Stapel legen
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Stapelbildung - Reihenfolge
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7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Stapel e) Behandlung der gekennzeichneten Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben:

▪ Beschlussmäßig für gültig erklärte Stimmzettel: gesondert zu den Stapeln a) bis c) und dort mit 
auswerten. Warum gesondert? Werden später in den vorgesehenen Umschlag zusammen mit den 
durch Beschluss für ungültig erklärten Stimmzetteln verpackt.

▪ Beschlussmäßig für ungültig erklärte Stimmzettel: gesondert zu dem nicht gekennzeichneten 
Stimmzettel auf Stapel d) legen und dort mit auswerten.

Seite 79

Stapelbildung - Reihenfolge
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7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Stapel d) Behandlung der ungültigen Stimmzettel:

▪ 2 Mitglieder des Wahlvorstands zählen unabhängig voneinander die nicht gekennzeichneten und 
die durch Beschluss für ungültig erklärten Stimmzettel 

▪ Gesamtsumme ist unter 4.2 Buchstabe C der Wahlniederschrift einzutragen.

▪ Nicht gekennzeichneten Stimmzettel: in den vorhergesehenen Umschlag und später zum 
Stimmzettelpaket

▪ Die durch Beschluss des Wahlvorstands für ungültig erklärten Stimmzettel: in den dafür 
vorgesehenen Umschlag und als Anlage zur Wahlniederschrift
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7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Behandlung der gültigen Stimmzettel – Stapel a) (zweifelsfrei gültige Stimmzettel, auf denen nur 
ein Wahlvorschlag unverändert gekennzeichnet wurde) 

▪ Noch einmal durchsehen, ob veränderte Stimmzettel darunter geraten sind; ggf. Eintragung unter 
Ziffer 4.2 Buchstaben D1, D2 usw. in Spalte 4 berichtigen.

▪ Gesamtzahl der unveränderten Stimmzettel je Wahlvorschlag ist (= muss) in der Zählliste des 
jeweiligen Wahlvorschlags unter Nr. 1 bei jeder sich bewerbenden Person einzutragen und mit der 
jeweiligen Anzahl ihrer Nennungen zu multiplizieren. Achtung: Diese Stimmzettel dürfen nicht bei 
der Einzelstimmvergabe unter Ziffer 2 der Zählliste nochmals aufgeführt werden!
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7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Behandlung der gültigen Stimmzettel – Stapel b) (zweifelsfrei gültige, nur innerhalb eines 
Wahlvorschlags veränderte Stimmzettel) 

▪ Zunächst nochmals nachzählen und ggf. Eintragung unter Ziffer 4.2 Buchstaben D1, D2 usw. in 
Spalte 5 berichtigen.

▪ Sollte es notwendig werden, auf der Vorderseite der Stimmzettel Hinweise für die Auswertung 
anzubringen, darf hierfür keinesfalls ein Rotstift verwendet werden, um Verwechslungen mit der 
Kennzeichnung der Stimmzettel auszuschließen. Außerdem dürfen diese Auszählvermerke nur 
außerhalb der für die Stimmabgabe vorgesehenen Felder angebracht werden (§ 82 Abs. 7 GLKrWO).

▪ Anschließend Stimmzettel einzeln auswerten und vorlesen, welche Person wie viele Stimmen 
erhalten hat; Zähllistenführer streicht jede aufgerufene Stimme sofort beim Vorlesen in der 
jeweiligen Zählliste ab und wiederholt den Aufruf.
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7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Behandlung der gültigen Stimmzettel – Stapel b) (zweifelsfrei gültige, nur innerhalb eines 
Wahlvorschlags veränderte Stimmzettel) 

▪ Einzelstimmvergabe vor Listenkreuz!

▪ Sollte festgestellt werden, dass der Wähler die Gesamtstimmenzahl überschritten hat, ist der 
Stimmzettel nachträglich für ungültig zu erklären (Beschlussfassung). ACHTUNG: Dieser 
Stimmzettel ist dann bei der Zahl der ungültigen Stimmzettel zu berücksichtigen.

▪ Es ist zu empfehlen, dass bei zahlreichen Einzelstimmvergaben auf Stimmzetteln bereits vor 
Abstreichen in den Zähllisten festgestellt werden sollte, ob mehr als 60 Stimmen vergeben 
wurden! 
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7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Behandlung der gültigen Stimmzettel – Stapel c) (zweifelsfrei gültigen Stimmzettel, auf denen 
verschiedene Wahlvorschläge verändert gekennzeichnet wurden (panaschiert)) 

▪ Stimmzettel einzeln auswerten und vorlesen, welche Person wie viele Stimmen erhalten hat; 
Zähllistenführer streicht jede aufgerufene Stimme sofort beim Vorlesen in der jeweiligen 
Zählliste ab und wiederholt den Aufruf.

▪ Einzelstimmvergabe vor Listenkreuz!

▪ Sollte festgestellt werden, dass der Wähler die Gesamtstimmenzahl überschritten hat, ist der 
Stimmzettel nachträglich für ungültig zu erklären (Beschlussfassung). ACHTUNG: Dieser 
Stimmzettel ist dann bei der Zahl der ungültigen Stimmzettel zu berücksichtigen.

▪ Es ist zu empfehlen, dass bei zahlreichen Einzelstimmvergaben auf Stimmzetteln bereits vor 
Abstreichen in den Zähllisten festgestellt werden sollte, ob mehr als 60 Stimmen vergeben 
wurden! 
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7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Behandlung der gültigen Stimmzettel – Stapel c) (zweifelsfrei gültigen Stimmzettel, auf denen 
verschiedene Wahlvorschläge verändert gekennzeichnet wurden (panaschiert)) 

Achtung – Bei Bildung von Arbeitsgruppen:

▪ Ggf. kann ein panaschierter Stimmzettel nicht von einer Arbeitsgruppe vollständig ausgewertet 
werden, wenn Wahlvorschläge unterschiedlicher Zuständigkeitsbereiche betroffen sind. ➔ 
Stimmzettel muss nacheinander mehrere zuständige Arbeitsgruppen durchlaufen. 

▪ Jede Arbeitsgruppe vermerkt auf dem Stimmzettel, für welchen Wahlvorschlag oder für welche 
Wahlvorschläge sie ihn bereits ausgewertet hat. Dann wird er an die nächste Arbeitsgruppe weiter-
geleitet. 

Seite 85

Stapelbildung - Reihenfolge

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

▪ Auf jeder Zählliste ist der Stimmbezirk zu vermerken!

▪ Sollten die in den Zähllisten unter Nummer 2 eingedruckten Zählfelder bei einzelnen Personen 
nicht ausreichen, ist evtl. ein weiteres freies Feld als Überzählfeld zu verwenden und wieder bei der 
Zahl 1 beginnend abzustreichen. Sollten bei der betreffenden Partei keine freien Felder vorhanden 
sein, ist evtl. eine neue Liste bei den Beratern anzufordern. 

▪ Nachdem Nr. 1 und Nr. 2 auf der Zählliste ermittelt wurde, ermitteln nun die Zähllistenführer und je 
ein Beisitzer unabhängig voneinander die Gesamtsumme der für jede sich bewerbende Person 
abgegebenen Stimmen (Nr. 3). 

▪ ACHTUNG: Sämtliche Zähllisten sind vom Wahlvorsteher bzw. seinem Stellvertreter und von 
der erfassenden Person zu unterzeichnen!

▪ Ergebnisse der Zähllisten werden in die Wahlniederschrift in Ziffer 4.2 Buchstabe F bei den 
einzelnen sich bewerbenden Personen der jeweiligen Wahlvorschläge übertragen.
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7. Fortsetzung der 
Ermittlung und 
Feststellung des 
Briefwahlergebnisses für 
die Stadtratswahl
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7. Fortsetzung der 
Ermittlung und 
Feststellung des 
Briefwahlergebnisses für 
die Stadtratswahl
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Übertragung 
Gesamtstimmenzahl, Ziffer 
4.2, Buchstabe F, je 
Wahlvorschlag in Ziffer 4.2 
Buchstabe D01, D02, usw. 
Spalte 6

Buchstabe D in Spalte 
6 Summe bilden = 
gültige Stimmen 
insgesamt

Achtung eine 
Plausibilität zwischen 
gültigen Stimmzetteln 
(Summe Spalte 4 und 
Summe Spalte 5) und 
gültigen Stimmen 
insgesamt (Summe 
Spalte 6) kann nicht 
hergestellt werden!



7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die 
Stadtratswahl

Nach Abschluss der Ermittlung und der Feststellung des Ergebnisses für die Stadtratswahl im 
Stimmbezirk gibt der Wahlvorsteher dieses anhand der Wahlniederschrift mündlich bekannt. 

(§ 87 Abs. 2 GLKrWO). 
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8. Abschluss des Briefwahlgeschäfts

Für das ordnungsgemäße Ausfüllen der Wahlniederschrift für die Stadtratswahl ist der Schriftführer 
verantwortlich. Die Wahlniederschrift ist bzgl. den am Montag zusätzlich hinzugekommenen 
Mitgliedern des Briefwahlvorstands zu ergänzen und von diesen zu unterschreiben. 

Wahlniederschrift mit folgenden Anlagen:

▪ die Zähllisten für alle Wahlvorschläge

▪ der Vordruck für die Zweite Schnellmeldung

▪ der unverschlossene Umschlag mit sämtlichen beschlussmäßig behandelten gültigen und ungültigen 
Stimmzetteln.

▪ der unverschlossene Umschlag mit den gekennzeichneten Stimmzettelumschlägen, wenn der 
Stimmzettelumschlag keinen oder nur einen Stimmzettel enthalten hat

▪ evtl. durch Beschluss zugelassene Wahlscheine
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8. Abschluss des Briefwahlgeschäfts

ACHTUNG:

Die dem Stimmbezirk zugeteilte Person des Beratungsteams kontrolliert die 
Wahlniederschrift vor endgültiger Abgabe an den Beauftragten der Stadt Augsburg und 
bestätigt die Kontrolle durch Vergabe eines grünen Punktes und Namenszeichens. 
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8. Abschluss des Briefwahlgeschäfts

In den Papiersack sind zu legen: 

▪ die in Streifbänder eingeschlagenen und nach Wahlvorschlägen sortierten unverändert 
abgegebenen Stimmzettel (Listenwahl) 

▪ die in Streifbänder eingeschlagenen und nach Wahlvorschlägen sortierten Stimmzettel mit 
Veränderungen (Häufeln) nur innerhalb eines Wahlvorschlags 

▪ die in einem Streifband eingeschlagenen Stimmzettel mit Veränderungen in mehreren 
Wahlvorschlägen (Panaschieren) 

▪ der Umschlag mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln 

Die Streifbänder sind zu beschriften. Das Paket ist mit dem Paketband zuzukleben und zu 
versiegeln. ➔ Stimmzettelpaket mit Nummer des Briefwahlbezirks versehen (Aufkleber 
steht zur Verfügung)
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8. Abschluss des Briefwahlgeschäfts

▪ die Abrechnungsliste 

▪ die Textausgabe des GLKrWG und der GLKrWO 

▪ die Box mit Schreib- und Siegelmaterial 

Schreib- und Siegelmaterial sauber in die Schreibbox packen und mit dem Tischschild, den 
Brieföffnern und der Abrechnungsliste dem Beauftragten der Stadt Augsburg an der 
Materialausgabe übergeben.

Bitte führen Sie hierzu die Wahlniederschrift mit! Empfang wird mittels gelben Punkt auf der 
Wahlniederschrift bestätigt.
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8. Abschluss des Briefwahlgeschäfts

Anschließend Wahlniederschrift in den entsprechenden Umschlag stecken und Abgabe der 
Unterlagen (der unverschlossene Umschlag mit der Briefwahlniederschrift mit gelbem und 
grünem Punkt und Anlagen und das Stimmzettelpaket (zugeklebt, mit Aufkleber beklebt und 
versiegelt) bei der Paketabgabe.

Der Umzugskarton und die Wahlurne verbleiben am jeweiligen Arbeitsplatz und werden durch 
Beauftragte des Bürgeramts eingesammelt. 

Seite 95

Übergabe der Wahlunterlagen

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl



8. Abschluss des Briefwahlgeschäfts
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9. Eventuelle OB-Stichwahl

▪ OB-Wahl am 08.03.2026: wenn keine Person mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhält:  

➔ Stichwahl am Sonntag, den 22.03.2026, Beginn: 16:00 Uhr

▪ Stichwahl unter den 2 Personen, die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen 
erhalten haben

▪ Die Wahlvorsteher, Schriftführer, Stellvertreter und Beisitzer werden nach Feststellung 
des Wahlergebnisses gesondert für die Mitarbeit in Wahlvorständen bei der Stichwahl 
berufen.

▪ Wo? – Festzelt Binswanger auf dem Plärrergelände
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9. Eventuelle OB-Stichwahl

▪ Kostenlose Parkplatzmöglichkeiten: Festgelände am Plärrer 
und städtischer Parkplatz am Senkelbach 

▪ Keine separate Schulung aufgrund der Einfachheit der 
Auswertung und der Zeitnähe zu der Wahl am 08.03.2026

▪ Das Festzelt ist beheizt.

▪ Verpflegung am Stichwahltag mit Speisen und Getränken 
erfolgt selbständig. Ein Catering vor Ort (nur Getränke!) ist 
gegeben; kostenpflichtig. 
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9. Eventuelle OB-Stichwahl

▪ Berater der Stadt Augsburg vor Ort

▪ Auch für die OB-Stichwahl kann mit Wahlschein gewählt werden. Bei der 
Zulassung der Wahlbriefe ist darauf zu achten, dass die Wahlscheine für die 
Stichwahl am 22.03.2026 ausgestellt wurden. 

▪ Für die Prüfung der Wahlscheine, Feststellung des Wahlergebnisses und 
Abschluss der Wahl gilt diese Anweisung entsprechend. Zur Information 
dient die Musterwahlniederschrift für die OB-Wahl am 08. März 2026. Die 
Niederschrift für die OB-Stichwahl wird bis auf wenige Abweichungen identisch 
mit dieser Niederschrift sein. 

▪ Bei der Stichwahl kann es zu Wartezeiten bei der Schnellmeldung, der 
Materialabgabe und der Paketabgabe kommen. Wir bitten bereits jetzt schon, 
dies zu entschuldigen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre 
Unterstützung bei der Kommunalwahl!

Stadt Augsburg | Stähler & Pilz | Wahlhelferschulung Briefwahl


	Folie 0: Wahlhelferschulung Briefwahl Kommunalwahl am 08.03.2026
	Folie 1: Agenda
	Folie 2: 1. Allgemeines Schulungsunterlagen
	Folie 3: 1. Allgemeines Wahlbrief
	Folie 4: 1. Allgemeines Inhalt des Wahlbriefes – Wahlschein:
	Folie 5: 1. Allgemeines Inhalt des Wahlbriefes – Stimmzettelumschlag:
	Folie 6: 1. Allgemeines Inhalt des Stimmzettelumschlags – Stimmzettel: 
	Folie 7: 1. Allgemeines Wie setzt sich der Briefwahlvorstand zusammen?
	Folie 8: 1. Allgemeines
	Folie 9: 1. Allgemeines Grobablauf am Wahlsonntag, 08.03.2026
	Folie 10: 1. Allgemeines Grobablauf am Montag, 09.03.2026, und Dienstag, 10.03.2026
	Folie 11: 2. Vorbereitungsphase Ablauf am Wahlsonntag, 08.03.2026
	Folie 12: 2. Vorbereitungsphase
	Folie 13: 2. Vorbereitungsphase Beschlussfähigkeit bis 18:00 Uhr und Belehrungen
	Folie 14: 2. Vorbereitungsphase Niederschrift, Seite 1
	Folie 15: 3. Behandlung der Wahlbriefe – bis 18:00 Uhr
	Folie 16: 3. Behandlung der Wahlbriefe – bis 18:00 Uhr
	Folie 17: 3. Behandlung der Wahlbriefe
	Folie 18: 3. Behandlung der Wahlbriefe
	Folie 19: 3. Behandlung der Wahlbriefe
	Folie 20: 3. Behandlung der Wahlbriefe
	Folie 21: 3. Behandlung der Wahlbriefe
	Folie 22: 3. Behandlung der Wahlbriefe
	Folie 23: 3. Behandlung der Wahlbriefe
	Folie 24: 3. Behandlung der Wahlbriefe
	Folie 25: 3. Behandlung der Wahlbriefe
	Folie 26: 3. Behandlung der Wahlbriefe
	Folie 27: 3. Behandlung der Wahlbriefe
	Folie 28: 3. Behandlung der Wahlbriefe
	Folie 29: 3. Behandlung der Wahlbriefe
	Folie 30: 3. Behandlung der Wahlbriefe
	Folie 31: 3. Behandlung der Wahlbriefe
	Folie 32: 3. Behandlung der Wahlbriefe – zugelassene Wahlbriefe
	Folie 33: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 34: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 35: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 36: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 37: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 38: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 39: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 40: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 41: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 42: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 43: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 44: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 45: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 46: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 47: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 48: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 49: 4. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die OB-Wahl
	Folie 50: 5. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 51: 5. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 52: 5. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 53: 5. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 54: 5. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 55: 5. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 56: 5. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 57: 5. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 58: 6. Abschlussarbeiten am Wahlabend
	Folie 59: 6. Abschlussarbeiten am Wahlabend
	Folie 60: 6. Abschlussarbeiten am Wahlabend
	Folie 61: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 62: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 63: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 64: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 65: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 66: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl, Stapel c)
	Folie 67: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl, Stapel c)
	Folie 68: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl, Stapel c)
	Folie 69: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl, Stapel c)
	Folie 70: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl, Stapel c)
	Folie 71: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl, Stapel c)
	Folie 72: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl, Stapel c)
	Folie 73: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 74: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl, Stapel e)
	Folie 75: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl, Stapel e)
	Folie 76: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl, Stapel e)
	Folie 77: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 78: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 79: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 80: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 81: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 82: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 83: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 84: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 85: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 86: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 87
	Folie 88: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 89: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 90: 7. Fortsetzung der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Stadtratswahl
	Folie 91: 8. Abschluss des Briefwahlgeschäfts
	Folie 92: 8. Abschluss des Briefwahlgeschäfts
	Folie 93: 8. Abschluss des Briefwahlgeschäfts
	Folie 94: 8. Abschluss des Briefwahlgeschäfts
	Folie 95: 8. Abschluss des Briefwahlgeschäfts
	Folie 96: 8. Abschluss des Briefwahlgeschäfts
	Folie 97: 9. Eventuelle OB-Stichwahl
	Folie 98: 9. Eventuelle OB-Stichwahl
	Folie 99
	Folie 100
	Folie 101: 9. Eventuelle OB-Stichwahl
	Folie 102: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Unterstützung bei der Kommunalwahl!

